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Pressemitteilung 
Nr.: 479 vom 26.07.2022 

 

Arbeit des gemeinsamen Aufnahmezentrums für 
Geflüchtete aus der Ukraine geht auf Jobcenter, 
Landkreis und Städte über – Einrichtung ab 31. Juli 
geschlossen 
 

(Schwarzwald-Baar-Kreis) Mitte März stieg die Anzahl der Geflüchteten 
aus der Ukraine enorm an. Deshalb richtete das Landratsamt Schwarzwald-
Baar-Kreis gemeinsam mit den Großen Kreisstädten Villingen-
Schwenningen und Donaueschingen sowie dem Jobcenter ein Zentrales 
Aufnahmezentrum ein, welches dann in der Sporthalle der Albert-
Schweitzer-Schule in VS-Villingen betrieben wurde. Hier wurden alle wichti-
gen Behördenschritte zusammengefasst. In der Zwischenzeit hat sich der 
Flüchtlingszustrom so entwickelt, dass die jeweiligen Einrichtungen die 
Aufgaben wieder zu sich eingliedern. „In Absprache mit allen am Aufnah-
mezentrum Beteiligten haben wir beschlossen, die Aufgaben wieder zu-
rückzugeben. Das Aufnahmezentrum wird zum 31. Juli geschlossen. Künf-
tig können sich Geflüchtete aus der Ukraine in einem ersten Schritt an das 
Jobcenter Schwarzwald-Baar-Kreis in der Lantwattenstraße 2 in VS-
Villingen wenden. Dort werden dann alle weiteren Behördenschritte mitge-
teilt“, erläutert Jan Hauser, Leiter des Sozialamtes des Landratsamtes 
Schwarzwald-Baar-Kreis. 
 
Vorgesehen ist, dass der bisher erstellte Antrag für die Flüchtlinge mit ei-
nem „Laufzettel“ weiter ausgegeben wird, so dass es ohne großen bürokra-
tischen Aufwand gelingt, alle notwendigen Behördenschritte für einen Auf-
enthalt in Deutschland zu erledigen. Auf dem Laufzettel steht beispielswei-
se die Anmeldung über die Meldebehörde der Städte und Gemeinden. Ein 
weiterer Schritt ist die Registrierung für den Aufenthaltstitel (Fiktionsbe-
scheinigung), die ab dem 1. August wieder die zuständigen Ausländerbe-
hörden übernehmen. Auch die Leistungen werden für das SGB II im Job-
center und für das SGB XII im Landratsamt geprüft. Kommen Flüchtlinge 
ohne Unterkunft an, kümmert sich die untere Aufnahmebehörde des Land-
ratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis um eine Unterbringung.  

Weiterhin können Fragen über die Mail: ukrainehilfe@lrasbk.de an das 
Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis gerichtet werden. 
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